
  

 

 

 

Cogia AG 

Frankfurt am Main 

 

ISIN: DE000A3H2226 

WKN: A3H222 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

 

Die für den 12. Mai 2021 eingeladene Hauptversammlung war leider nicht beschlussfähig, 

weil das nach der Satzung für eine Beschlussfassung erforderliche Quorum nicht vertreten 

war. Es muss deswegen eine neue Hauptversammlung eingeladen werden.  

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die 

am 11. Juni 2021, um 14:00 Uhr (MESZ), 

als virtuelle Hauptversammlung  

ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten stattfindet. 

 

Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre live im Internet übertragen. Die Stimmrechts-

ausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder 

durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.  

Ort der Hauptversammlung im Sinn des Aktiengesetzes ist Niddastr. 64, 60329 Frankfurt am 

Main. Die Einberufung erfolgt unter Verkürzung der Einberufungsfrist. 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses 8HC062021oHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212: NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A3H2226 

2. Name des Emittenten  Cogia AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  11.06.2021 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212: 20210611] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 14:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212: 12:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212: GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Virtuelle Hauptversammlung:  

https://cogia.ag/de/investor-relations/ 

 

Im Sinne des Aktiengesetzes:  

Cogia AG, Niddastr. 64, 60329 Frankfurt am 

Main, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  11.06.2021  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212: 20210611] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://cogia.ag/de/investor-relations/ 
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I. 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lage-

berichts der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 sowie des Berichts 

des Aufsichtsrats über das Rumpfgeschäftsjahr 2020 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Rumpfgeschäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Rumpf-

geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Rumpfgeschäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Rumpfgeschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2021 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.- Kfm. Johannes Weßling, M.I.Tax, Wirtschafts-

prüfer und Steuerberater, Mergenthaler Str. 42, 48268 Greven, zum Abschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.  

 

5. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat  

 

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 

2020 beschließt. Zudem hat Herr Dr. Thorsten Frank Schulz sein Amt als Mitglied des 

Aufsichtsrats mit Wirkung zum 26. April 2021 niedergelegt. Das Registergericht Frankfurt 

am Main hat mit Beschluss vom 6. Mai 2021 Herrn Jörn Follmer zum Aufsichtsrat be-

stellt. Deshalb ist eine Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m.  

§ 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern von Vertretern der Anteilseigner zusammen.  
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

 

a) Herrn Andreas Typaldos, Vorstand von der Petra Acquisition Inc., wohnhaft in Clif-

ton, New Jersey (Vereinigte Staaten von Amerika) 

 

b) Herrn Thilo Kirchner, Verwaltungsratsvorsitzender der Onyx AG, wohnhaft in 

Stansstad (Schweiz) 

 

c) Herrn Jörn Follmer, Head of ECM der CdC Capital GmbH Steuerberatungsgesell-

schaft, wohnhaft in München 

 

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der ordentli-

chen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder für das vierte Geschäfts-

jahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die 

Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen.  

 

Der Aufsichtsrat hat sich bei den Kandidaten vergewissert, dass diese den zu erwarten-

den Zeitaufwand aufbringen kann.  

 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder entscheiden zu lassen. 

 

6.  Vergütung des Aufsichtsrats 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichts-

rats für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 wie folgt festzusetzen: 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 keine 

Vergütung. 

 

7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des genehmigten Kapitals, die 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechenden  

Satzungsänderungen 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Die in § 4 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital), wird in Höhe von EUR 1.000.000,00 sowie mit Wirkung 

zum Zeitpunkt der Eintragung des unter nachfolgenden Ziffern beschlossenen 

neuen genehmigten Kapitals 2021 aufgehoben. 

 

b) Das Genehmigte Kapital wird auf EUR 500.000,00 reduziert. 
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c) § 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

"Der Vorstand ist von der Eintragung der Ermächtigung an für fünf Jahre er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-

schaft ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 500.000 neuen auf den Inhabern lautenden Nennwert-aktien 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)." 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

10. Juni 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um ins-

gesamt bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf 

den Namen oder den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Dabei ist den Aktionären 

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann 

auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditin-

stitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Be-

zug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

 

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der 

Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Be-

teiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteili-

gungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von anderen assets oder Forderungen 

gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht we-

sentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen die-

ser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft aus-gege-

benen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugs-recht auf 

neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichts-

rat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 

Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital jeweils anzupassen. 

 



- 6 - 

 

e) § 4 der Satzung der Gesellschaft wird entsprechend dem vorstehenden Beschluss 

um folgenden Absatz 2 erweitert:  

 

"2.) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

10. Juni 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um 

insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 

neuen, auf den Namen oder den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). 

Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das 

gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass 

die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 

1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

 

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung 

der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-

teilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung be-

stehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von anderen  

assets oder Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;  

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim 

Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf 

Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu be-

rücksichtigen; 

 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft aus-

gegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Be-

zugs-recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der 

Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Um-

fang der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital je-

weils anzupassen." 

 

Der bisherige § 4 der Satzung der Gesellschaft wird zu § 4 Abs. 1 der Satzung der 

Gesellschaft. 
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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungs-

punkt 7 

 

Durch den Beschluss unter Tagesordnungspunkt 7 wird die bestehende Ermächtigung 

zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) teilweise aufgehoben. Mit der 

vorgeschlagenen neuen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im 

Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den 

geschäftlichen Erfordernissen anzupassen. Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapi-

tals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, wobei auch ein mittelbares Be-

zugsrecht gewährt werden kann. Es ist jedoch vorgesehen, das Bezugsrecht der Aktio-

näre in nachfolgenden Fällen auszuschließen: 

 

- Der Vorstand soll ermächtigt werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszu-

schließen. Für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzen-

beträgen sind ausschließlich technische Gründe maßgeblich. Hierdurch soll es 

dem Vorstand im Einzelfall ermöglicht werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzu-

stellen. Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzli-

chen Aufwand. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf Grund der Beschrän-

kung auf Spitzenbeträge gering.  

 

- Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht auszuschließen, wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke 

des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Un-

ternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Ge-

sellschaft ausgegeben werden. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-

rechts bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die 

Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen, Beteiligungen an Unter-

nehmen oder Unternehmensteile sowie Forderungen gegen die Gesellschaft ge-

gen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder sich mit anderen 

Unternehmen zusammenschließen zu können. Die Gesellschaft hat damit ein In-

strument, eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und 

liquiditätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, 

rasch und erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende 

Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt und der Steige-

rung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt sich 

insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen sogenannter „share 

deals“, d. h. durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, sowie auf den Erwerb 

im Rahmen sogenannter „asset deals“, d. h. die Übernahme eines Unternehmens 

oder Unternehmensteils mittels Erwerb der sie bestimmenden Vermögensgegen-

stände, Rechte, Vertragspositionen und Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall 

Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesell-

schaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der 
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Liquidität vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen 

häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal 

jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unmittelbar beschlossen 

werden. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für jeden 

einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht 

praktikabel. Um auch in solchen Fällen kurzfristig handlungsfähig zu sein, liegt es 

im Interesse der Gesellschaft, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen zu erhöhen. 

 

- Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, bei einer Barkapitalerhöhung mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn eine Kapi-

talerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet und 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-

schreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetz-

lichen Regelung. Das Volumen der Ermächtigung entspricht 10 % des Grundkapi-

tals der Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige Aktienplat-

zierung unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse und führt in der Re-

gel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit 

Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts kein Kursänderungs-

risiko für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Der Vorstand 

soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die 

zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstat-

tung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass der Ausga-

bebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird 

dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rech-

nung getragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann 

jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien am Markt zu 

annähernd gleichen Bedingungen erwerben, wie sie die Emission vorsieht. Der 

Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs 

festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapital-

markt möglich ist, und sich um eine marktschonende Platzierung der neuen Aktien 

bemühen. 

 

- Zudem soll der Vorstand ermächtigt werden, den Inhabern der von der Gesell-

schaft ausgegebenen Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschreibungen 

ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde;  

 

Dieser Bezugsrechtsausschluss ist nicht zuletzt deshalb erforderlich und ange-

messen, um die genannten Personen in gleichem Maße wie Aktionäre vor Ver-

wässerung ihrer Rechte zu schützen. Durch den Bezugsrechtsausschluss kann 

den Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten so 
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ein Bezugsrecht auf neue Aktien in gleicher Weise gewährt werden, wie es ihnen 

zustünde, wenn sie von ihrem Umtausch- oder Optionsrecht vor der Durchführung 

der Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten. Die Inhaber werden mit anderen 

Worten behandelt, als seien sie bereits Aktionär. Hierdurch wird vor allem eine 

Platzierung von Wandlungs-/ Optionsschuldverschreibungen am Kapitalmarkt er-

leichtert. 

 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit 

wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichts-

rats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für 

die neuen Aktien wird dabei jeweils vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festgelegt. 

 

  

8. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-

delschuldverschreibungen und des bedingten Kapitals sowie Beschlussfassung 

über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaf-

fung eines Bedingten Kapitals 2021/I und die entsprechende Satzungsänderung 

 

Die in § 5 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-

delschuldverschreibungen soll aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung ersetzt 

werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Die in § 5 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Wandelschuldverschreibungen auszugeben wird aufgehoben.  

 

Das hierzu geschaffene bedingte Kapital wird aufgehoben. 

 

§ 4 Absatz 6 der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlos gestrichen. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum  

10. Juni 2026 einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 50 Mio. (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) mit einer Lauf-

zeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschrei-

bungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit ei-

nem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 1.200.000,00 

nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewäh-

ren. Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmalig, insgesamt oder 

in Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. 
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Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibun-

gen zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in einer Weise eingeräumt wer-

den, dass die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren Kreditinstituten 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzu-

bieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf die Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise 

auszuschließen, 

 

- sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden 

und so ausgestattet sind, dass ihr Ausgabepreis ihren nach anerkannten  

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht 

wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung 

der dabei begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflichten 

auszugebenden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-

ten, und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

auf den Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchma-

chen dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 

Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesell-

schaft zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu 

gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte zustünden; 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 

Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre Wandelschuld-verschreibungen 

nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft 

umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszuge-

benden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht über-

steigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages 

einer Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Divi-

sion des unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Wandel-

schuldverschreibung durch den festgelegten Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis 

variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Ab-

hängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit oder wäh-

rend eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird. Das Um-

tauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet wer-

den; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen 

kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 
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ausgeglichen werden. 

 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen wird bzw. werden jeder 

Optionsschuldverschreibung eine oder mehrere Optionsschein(e) beigefügt, der 

bzw. die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigt bzw. be-

rechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldverschrei-

bung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibun-

gen nicht übersteigen.  

 

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wandlungs-

pflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen. 

Schließlich können die Schuldverschreibungsbedingungen vorsehen, dass im 

Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung die Gesellschaft dem Wandlungs- bzw. 

Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegen-

wert in Geld zahlt. Ferner können die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingun-

gen festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene 

Aktien der Gesellschaft gewährt werden können.  

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Ge-

sellschaft (Bezugspreis) muss auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/ 

Wandlungspreis entweder (a) mindestens 80 % des durchschnittlichen Schluss-

kurses der Aktien der Gesellschaft an den zehn Börsentagen unmittelbar vor dem 

Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80 % des durchschnittli-

chen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft während der Tage, an denen die 

Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Aus-

nahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen.  

§§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

 

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässerungen des wirt-

schaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten und 

dafür keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, werden die 

Wandlungs- oder Optionsrechte – unbeschadet des geringsten Ausgabebetrags 

gemäß § 9 Abs. 1 AktG – wertwahrend angepasst, soweit die Anpassung nicht 

bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag 

des Grundkapitals der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber 

lautenden Nennbetragsaktien den Nennbetrag pro Schuldverschreibung nicht 

überschreiten.  

 

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach näherer 

Bestimmung der Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen 

auch die Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft 

bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Op-

tions- bzw. Wandlungspflicht vorgesehen werden. Die Schuldverschreibungs-
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bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder 

anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der  

Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, 

Wandlungs- bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, fest-

zusetzen. 

 

c) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.200.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-

bungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung begeben werden. Die Bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung 

der Hauptversammlung vom 11. Juni 2021 von der Gesellschaft bis zum 

10. Juni 2026 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch 

machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt wer-

den und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 

Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wand-

lungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-

dingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fas-

sung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 

anzupassen. 

 

d) § 5 der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 5 Bedingtes Kapital 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.200.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbe-

tragsaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Die bedingte Kapital-

erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermäch-

tigung der Hauptversammlung vom 11. Juni 2021 von der Gesellschaft bis 

zum 10. Juni 2026 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht 

Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschrei-

bungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedie-

nung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Options-

rechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn 
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teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-

teren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-

setzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.“ 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Tagesordnungspunkt 8 

 

Die Tagesordnung sieht unter Tagesordnungspunkt 8 eine Ermächtigung zur Ausgabe 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen vor. Nach dieser Ermächtigung 

ist es dem Vorstand möglich, bis zum 10. Juni 2026 einmalig oder mehrmalig auf den 

Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbe-

trag von bis zu EUR 50 Mio. mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und 

den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Ak-

tien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 

EUR 1.200.000,00 einzuräumen.  

 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwick-

lung des Unternehmens. Ein Instrument der Finanzierung sind dabei Options- oder Wan-

delschuldverschreibungen, durch die dem Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremd-

kapital zufließt, das ihm später in Form von Eigenkapital unter Umständen erhalten 

bleibt. Die vorgeschlagene Ermächtigung wird daher dem Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats, insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen, den Weg zu 

einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung er-

öffnen. Die erzielten Wandel- und Optionsprämien kommen der Gesellschaft zugute. Die 

ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und Optionsrech-

ten auch Wandlungspflichten zu begründen, erweitert den Spielraum für die Ausgestal-

tung dieses Finanzierungsinstruments. Rechtsprechung und Gesetzgeber haben den 

Gesellschaften jüngst wieder die für sie günstige Möglichkeit eröffnet, Schuldverschrei-

bungen auf der Basis von bedingten Kapitalia zu begeben, die nur einen Mindestausga-

bebetrag (anstatt des zwischenzeitlich geforderten konkreten Ausgabebetrages) vorse-

hen.  

 

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibung zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwick-

lung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Ver-

pflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht 

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG). Der Vorstand soll jedoch 

ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen 

 

- sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden und so 

ausgestattet sind, dass ihr Ausgabepreis ihren nach anerkannten finanzmathema-

tischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich 
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unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei be-

gründeten Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflichten auszugebenden Ak-

tien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder bezo-

gen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des 

Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

zu berücksichtigen; 

 

Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr 

kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Kon-

ditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. 

Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- und Wandelschuldverschreibun-

gen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionsfestsetzung und reibungslose Plat-

zierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nur eingeschränkt möglich. Zwar ge-

stattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei 

Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen der Konditionen dieser Anleihe) bis 

zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden 

Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über meh-

rere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Konditionen 

der Schuldverschreibungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch 

ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit dessen Ausübung 

(Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zu-

sätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Be-

zugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 

günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen 

Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft 

ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können. 

 

Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 

Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort 

geregelte Grenze für Bezugsrechtsauschlüsse von zehn Prozent des Grundkapi-

tals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Die Ermächtigung zum Bezugs-

rechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur für Schuldverschrei-

bungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von 

insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 

Hierbei werden auf die Zehnprozentgrenze Aktien, die unter Ausnutzung einer zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren 

Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigten Kapital 

gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden sowie eigene Aktien, die gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 3 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts übertra-

gen werden, jeweils angerechnet. Dadurch ist sichergestellt, dass die Interessen 

der Aktionäre an einer möglichst geringen Beeinträchtigung ihrer Rechte gewahrt 
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werden. 

 

Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den theo-

retischen Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten darf. 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Ver-

wässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungsef-

fekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Options- bzw. Wandelschuldver-

schreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der theoretische Marktwert der 

Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere  

finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen 

wird. Liegt danach dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem theoretischen 

Marktwert zum Zeitpunkt der Begebung der Options- oder Wandelschuldverschrei-

bungen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. 

Zur Ermittlung des theoretischen Marktwerts der Schuldverschreibungen hat der 

Vorstand die Pflicht, eine Opinion einer Investmentbank oder Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft einzuholen. Diese Opinion hat zu belegen, dass der Ausgabepreis 

den theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-

schreitet, so dass der Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteils-

besitzes gewährleistet ist. 

 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft auch nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten jederzeit 

durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber er-

möglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft markt-

nahe Konditionsfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbar-

keit bei Dritten und kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen. 

 

- um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft zum 

Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie 

sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte zustünden; 

 

Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bereits 

ausgegebener Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der Wandlungs-/ 

Optionspreis für die bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem Verwässe-

rungsschutzmechanismus ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt 

zu werden braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren 

Tranchen attraktiver platziert werden, und es wird insgesamt ein höherer Mittelzu-

fluss ermöglicht. Auch dieser Bezugsrechtsausschluss liegt damit im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
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- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist sinnvoll und marktkon-

form, um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis herstellen zu können. Dies 

erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Kosten eines Be-

zugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen stehen auch in keinem vernünftigen Ver-

hältnis zum Vorteil für die Aktionäre. 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die vorgeschlagene Er-

mächtigung zum Bezugsrechtausschluss in den genannten Fällen aus den aufgezeigten 

Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Gesell-

schaft muss indessen (auch bei einem variablen Umtauschverhältnis bzw. einem vari-

ablen Wandlungs- oder Optionspreis), außer im Falle einer Wandlungspflicht, entweder 

mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an 

den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 

über die Begebung der Schuldverschreibungen betragen oder mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft während der Bezugsfrist, 

mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels entsprechen. 

 

Das vorgesehene Bedingte Kapital 2021/I (§ 5 der Satzung) dient dazu, die mit den 

Schuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- oder Optionsrechte zu bedienen oder 

Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit die Schuldverschrei-

bungen ausgegeben wurden. 

 

9. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an 

Vorstände und Mitarbeiter (Aktienoptionsprogramm 2021) und Schaffung eines 

bedingten Kapitals 2021/II sowie Satzungsänderung 

 

Um Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer und die Geschäftsführung von 

mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen sowie den Vorständen durch eine vari-

able Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung an die Gesellschaft binden 

zu können, soll unter Tagesordnungspunkt 9 die Möglichkeit geschaffen werden, Be-

zugsrechte auf Aktien der Gesellschaft an Mitarbeiter und an Mitarbeiter oder die Ge-

schäftsführung von mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen im In- und Ausland 

sowie an die Vorstände unter einem Aktienoptionsprogramm auszugeben („Aktien- 

optionsprogramm 2021“). 
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a) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft (Aktienoptionsprogramm 2021) 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis einschließlich zum 10. Juni 2026 („Ermächti-

gungszeitraum“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals Be-

zugsrechte („Aktienoptionen“) auf insgesamt bis zu 200.000 auf den Inhaber oder 

den Namen lautende Nennbetragsaktien der Gesellschaft an Vorstandsmitglieder 

der Gesellschaft oder Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Un-

ternehmen („Bezugsberechtigte“) zu gewähren. Soweit Mitglieder des Vorstands 

betroffen sind, wird der Aufsichtsrat ermächtigt. 

 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, bis einschließlich zum 10. Juni 2026  

(„Ermächtigungszeitraum“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-

mals Bezugsrechte („Aktienoptionen“) auf insgesamt bis zu 100.000 auf den Inha-

ber oder den Namen lautende Nennbetragsaktien der Gesellschaft an Arbeitneh-

mer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 

(„Bezugsberechtigte“) zu gewähren.  

 

Eine Aktienoption gewährt ein Bezugsrecht auf eine Aktie der Gesellschaft. Ein 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft besteht nicht. Soweit Aktienoptionen 

aufgrund der Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses mit der Gesell-

schaft oder einem verbundenen Unternehmen, aufgrund des Ausscheidens eines 

verbundenen Unternehmens aus der Unternehmensgruppe oder aus sonstigen 

Gründen während des Ermächtigungszeitraums verfallen, darf eine entspre-

chende Anzahl von Aktienoptionen erneut an Bezugsberechtigte ausgegeben wer-

den. Die Erfüllung der ausgeübten Bezugsrechte kann nach Wahl der Gesellschaft 

entweder durch Ausnutzung des zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Beding-

ten Kapitals 2021/II oder durch eigene Aktien der Gesellschaft erfolgen. Daneben 

besteht auch das Recht der Gesellschaft zum Barausgleich. Die Gewährung der 

Aktienoptionen und die Ausgabe der Bezugsaktien erfolgt gemäß nachfolgenden 

Bestimmungen:  

 

(1) Bezugsberechtigte und Aufteilung 

 

Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst die Vorstandsmitglieder der Ge-

sellschaft oder Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Un-

ternehmen (Gruppe 1) sowie die Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit 

der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im In- und Ausland (Gruppe 2).  
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Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte wird wie folgt auf die beiden Grup-

pen der Bezugsberechtigten aufgeteilt:  

 

• Die Bezugsberechtigten der Gruppe 1 erhalten zusammen höchstens 

200.000 Aktienoptionen und der hieraus resultierenden Bezugsrechte;  

 

• die Bezugsberechtigten der Gruppe 2 erhalten zusammen höchstens 

100.000 Aktienoptionen und der hieraus resultierenden Bezugsrechte.  

 

(Gruppe 1 und Gruppe 2 gemeinsam die „Berechtigten“). 

 

(2) Ausgabezeiträume (Erwerbszeiträume) 

 

Aktienoptionen können innerhalb des Ermächtigungszeitraums nach einem 

einmal oder wiederholt aufzulegenden Programm bis zu vier Mal innerhalb 

eines Geschäftsjahres begeben werden und zwar jeweils innerhalb der letz-

ten fünf Börsentage eins Quartals (jeweils der „Ausgabezeitraum“). Soweit 

Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gewährt wer-

den, werden die maßgeblichen Regelungen durch den Aufsichtsrat der Ge-

sellschaft, und im Übrigen durch den Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats der Gesellschaft festgelegt (die „Planbedingungen“).  

 

Als Ausgabetag gilt der Zeitpunkt, zu dem den Bezugsberechtigten das An-

gebot zur Gewährung von Aktienoptionen zugeht, ungeachtet des Zeitpunkts 

der Annahme des Angebots. Im Angebot kann ein späterer Zeitpunkt als 

Ausgabetag bestimmt werden.  

 

(3) Wartezeit 

 

Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf der Wartezeit ausgeübt wer-

den. Die Wartezeit einer Tranche von Aktienoptionen beginnt jeweils mit dem 

festgelegten Ausgabetag und endet frühestens mit dem Ablauf des vierten 

Jahrestags nach dem Ausgabetag.  

 

(4) Erfolgsziele 

 

Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn und soweit die Er-

folgsziele wie nachfolgend beschrieben erreicht wurden: 

 

Die Erfolgsziele sind an die absolute Kursentwicklung der Aktie der Gesell-

schaft während der Wartezeit gekoppelt. Die Aktienoptionen können ausge-

übt werden, wenn der volumengewichtete 6-Monats-Durchschnittskurs der 

Aktie der Gesellschaft bei Ablauf der Wartezeit mindestens 400% über dem 

Ausübungspreis liegt. 
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(5) Ausübbarkeit der Aktienoptionen 

 

Aktienoptionen sind nur ausübbar, wenn die Wartezeit abgelaufen ist und 

wenn das Erfolgsziel erreicht wurde. Die Bedienung der Aktienoptionen er-

folgt in Aktien der Gesellschaft, wobei je eine Aktienoption zum Bezug von 

je einer Aktie berechtigt.  

 

(6) Ausübungszeiträume und Laufzeit 

 

Die Aktienoptionen können von den Bezugsberechtigten innerhalb von drei 

Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem die Wartezeit abge-

laufen ist. Innerhalb dieses Zeitraums können Aktienoptionen innerhalb von 

vier Wochen nach Bekanntgabe der Ergebnisse des Jahres- oder Halbjah-

resabschlusses eines Geschäftsjahres ausgeübt werden („Ausübungszeit-

raum“). Der Ausübungszeitraum kann vom Vorstand der Gesellschaft bzw., 

soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, vom Auf-

sichtsrat der Gesellschaft angemessen verlängert werden, sofern aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften die Ausübung zum Ablauf des ursprünglichen Aus-

übungszeitraums nicht möglich ist. Die Laufzeit der Aktienoptionen endet 

nach Ablauf des jeweiligen (ggf. verlängerten) Ausübungszeitraums. Aktien-

optionen, die bis zum Ablauf des jeweiligen Ausübungszeitraums nicht aus-

geübt worden sind, verfallen entschädigungslos.  

 

(7) Ausübungspreis 

 

Bei Ausübung der Aktienoptionen ist für jede zu beziehende Aktie der Aus-

übungspreis zu zahlen. Der „Ausübungspreis“ je Aktie entspricht dem  

volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie am Tag vor dem 

Ausgabezeitraum. Der Mindestausübungspreis entspricht mindestens dem 

geringsten Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG.  

 

(8) Ersetzungsrechte der Gesellschaft  

 

Die Gesellschaft kann ausgeübte Aktienoptionen durch Ausgabe von neuen, 

auf den Inhaber oder Namen lautenden Nennbetragsaktien aus dem hierfür 

nach Maßgabe des nachstehenden zu schaffenden Bedingten Kapital 

2021/II bedienen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, anstatt neuer Aktien 

ganz oder teilweise eigene Aktien zu liefern. Ferner ist die Gesellschaft be-

rechtigt, ganz oder teilweise an Stelle der Lieferung von (neuen oder eige-

nen) Aktien den Wert der bei Ausübung von Aktienoptionen zu liefernden 

Aktien abzüglich des Ausübungspreises in bar auszuzahlen.  

 

Die Entscheidung, welche Alternative von der Gesellschaft im Einzelfall ge-

wählt wird, trifft der Vorstand der Gesellschaft bzw., soweit Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, der Aufsichtsrat der Gesellschaft.  
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(9) Persönliches Recht  

 

Die Aktienoptionen sind rechtsgeschäftlich nicht übertragbar; sie sind jedoch 

vererblich. Ebenfalls ist eine Übertragung zur Erfüllung von Vermächtnissen 

zulässig. Die Aktienoptionen können nur durch den jeweiligen Bezugsbe-

rechtigten selbst oder seine Erben oder Vermächtnisnehmer ausgeübt wer-

den. Können Aktienoptionen nach Maßgabe der vorstehenden Regelung 

nicht mehr ausgeübt werden, so verfallen sie ersatz- und entschädigungslos. 

Die Bestimmung über die Ermächtigung zur erneuten Ausgabe von verfalle-

nen Aktienoptionen an Bezugsberechtigte bleibt davon unberührt.  

 

Die Planbedingungen können vorsehen, dass Aktienoptionen ganz oder teil-

weise ersatz- und entschädigungslos verfallen, wenn das Dienst- oder Ar-

beitsverhältnis von Bezugsberechtigten endet. Hierdurch verfallene Aktien-

optionen können erneut ausgegeben werden. Für den Todesfall, die Pensi-

onierung, Berufsunfähigkeit und sonstige Sonderfälle des Ausscheidens ein-

schließlich des Ausscheidens verbundener Unternehmen, von Betrieben 

oder Betriebsteilen aus der Unternehmensgruppe sowie für den Fall des 

Kontrollwechsels (Change of Control) und zur Erfüllung gesetzlicher Anfor-

derungen können Sonderregelungen getroffen werden. Die Entscheidung 

über Sonderregelungen obliegt, soweit Mitglieder des Vorstands der Gesell-

schaft betroffen sind, dem Aufsichtsrat.  

 

(10) Verwässerungsschutz 

 

Die Planbedingungen können übliche Verwässerungsschutzklauseln enthal-

ten, aufgrund derer der wirtschaftliche Wert der Aktienoptionen entspre-

chend der Regelung in § 216 Abs. 3 AktG im Wesentlichen gesichert wird, 

insbesondere, indem für die Ermittlung der Anzahl der je Aktienoption aus-

zugebenden Aktien ein etwaiger Aktiensplit, Kapitalerhöhungen aus Gesell-

schaftsmitteln mit Ausgabe neuer Aktien oder andere Maßnahmen mit ver-

gleichbaren Effekten berücksichtigt werden.  

 

(11) Gewinnanteilsberechtigung  

 

Die neuen, auf den Inhaber oder den Namen lautenden Nennbetragsaktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Aus-

übung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über 

die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.  

 

  



- 21 - 

 

(12) Ermächtigung zur Festlegung weiterer Einzelheiten 

 

Die weiteren Einzelheiten der Gewährung und Erfüllung von Aktienoptionen, 

für die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2021 sowie die wei-

teren Planbedingungen werden durch den Vorstand der Gesellschaft bzw., 

soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, den Auf-

sichtsrat der Gesellschaft, festgesetzt.  

 

Zu den weiteren Regelungen gehören insbesondere die Entscheidung über 

die einmalige oder wiederholte Auflage von jährlichen Tranchen zur Ausnut-

zung der Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie Bestim-

mungen über die Durchführung des Aktienoptionsprogramms 2021 und der 

jährlichen Tranchen und das Verfahren der Zuteilung und Ausübung der Ak-

tienoptionen, die Zuteilung von Aktienoptionen an einzelne Bezugsberech-

tigte, die Festlegung des Ausgabetags innerhalb des jeweiligen Ausgabe-

zeitraums sowie Regelungen über die Ausübbarkeit (einschließlich Regelun-

gen zur Unverfallbarkeit) in Sonderfällen, insbesondere im Falle des Aus-

scheidens von Bezugsberechtigten aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, 

im Todesfall, bei Ausscheiden eines verbundenen Unternehmens, eines Be-

triebs oder Betriebsteils aus der Unternehmensgruppe oder im Falle eines 

Kontrollwechsels (Change of Control), des Abschlusses eines Unterneh-

mensvertrags oder eines Delistings sowie zur Erfüllung gesetzlicher Anfor-

derungen. 

 

b) Bedingtes Kapital 2021/II 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 300.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 300.000 neuen, auf den Inhaber oder Namen lautenden Nennbetrags-

aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptio-

nen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an Geschäftsführer von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft 

oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, die aufgrund der Er-

mächtigung der Hauptversammlung vom 11. Juni 2021 gewährt werden. Die Aus-

gabe der Aktien erfolgt zu dem in der vorstehenden Ermächtigung festgelegten 

Ausgabebetrag. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als 

Bezugsrechte ausgeübt werden und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugs-

rechte weder eigene Aktien noch einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung 

des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwen-

dung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand der Ge-

sellschaft bzw., soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, 

der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der be-

dingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist 
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ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Be-

zugsaktien anzupassen 

 

c) Satzungsänderung 

 

§ 5 der Satzung wird daher um folgenden neuen Absatz 2 erweitert: 

 

"2.) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 300.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 300.000 neuen, auf den Inhaber oder den Namen lautenden 

Nennbetragsaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf 

Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an Ge-

schäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an 

Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

11. Juni 2021 gewährt werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem in der 

vorstehenden Ermächtigung festgelegten Ausgabebetrag. Die bedingte Ka-

pitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Bezugsrechte ausgeübt 

werden und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte weder eigene 

Aktien noch einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Be-

ginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Be-

zugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwen-

dung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand 

der Gesellschaft bzw., soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft be-

troffen sind, der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, die weiteren 

Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzu-

setzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils ent-

sprechend der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen." 

 

Der bisherige § 5 der Satzung der Gesellschaft wird zu § 5 Abs. 1 der Satzung der 

Gesellschaft. 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 

(Aktienoptionsprogramm 2021) 

 

Die Gesellschaft gewährt den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder Geschäfts-

führern von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie den Arbeitnehmern 

der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen einen variablen 

Vergütungsbestandteil mit langfristiger Anreizwirkung. Dieser soll das unternehmerische 

Handeln der jeweiligen Teilnehmer fördern, sie langfristig an die Gesellschaft und die 

jeweiligen Unternehmen binden sowie eine marktgerechte Vergütung sicherstellen. 
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Unter Punkt 9 der Tagesordnung wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, bis 

einschließlich zum 10. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-

mals Bezugsrechte (Aktienoptionen) auf insgesamt bis zu 300.000 auf den Inhaber oder 

den Namen lautende Nennbetragsaktien an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder 

an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie an Ar-

beitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 

In- und Ausland zu gewähren. Dementsprechend soll auch ein Bedingtes Kapital 2021/II 

geschaffen und § 5 der Satzung um einen neuen Absatz 2 ergänzt werden.  

 

Das Bedingte Kapital 2021/II in Höhe von EUR 300.000,00 entspricht 10% des derzeiti-

gen Grundkapitals der Gesellschaft und dient dazu, dass die Gesellschaft neue Aktien 

ausgeben und diese dazu verwenden kann, sie auf die Bezugsberechtigten für den Fall 

der Ausübung der ihnen gewährten Aktienoptionen zu übertragen. Die neuen Aktien wer-

den erst ausgegeben, wenn nach Maßgabe der in dem Hauptversammlungsbeschluss 

festgelegten Bedingungen Aktienoptionen an Bezugsberechtigte ausgegeben wurden 

und diese ihre Bezugsrechte nach Ablauf der Wartezeit und nach Maßgabe der Errei-

chung des in der Ermächtigung festgelegten Erfolgszieles sowie der sonst in dem Akti-

enoptionsprogramm 2021 festgelegten Bedingungen ausüben. Aufgrund der Zweckbin-

dung des Bedingten Kapitals 2021/II steht den Aktionären kein Bezugsrecht auf die 

neuen Aktien zu.  

 

Die Ausgabe von zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigenden Aktienoptio-

nen sollen Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie Geschäftsführer von Beteili-

gungsgesellschaften und Arbeitnehmer der Unternehmensgruppe an die Gesellschaft 

binden. 

 

Aktienoptionen sollen während des Ermächtigungszeitraums in jährlichen Tranchen aus-

gegeben werden. 

 

Die Zuteilung der Aktienoptionen an die beiden Gruppen von Bezugsberechtigten soll 

grundsätzlich der in der Ermächtigung enthaltenen Zuteilung der maximal auszugeben-

den Anzahl entsprechen. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich allerdings vor, über 

die Ausgabe von Aktienoptionen und den Umfang der einzelnen Tranchen jährlich neu 

unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Unternehmens sowie unter Heranzie-

hung der Vergütungsstruktur von relevanten Vergleichsunternehmen zu entscheiden.  

 

Die Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2021/II erfolgt frühestens nach Ab-

lauf der Wartezeit von vier Kalenderjahren nach dem Ausgabetag der betreffenden Tran-

che der Aktienoptionen und entsprechender Ausübungserklärung. Aktienoptionen sind 

jeweils nur ausübbar, wenn die Wartezeit abgelaufen und ein Erfolgsziel erreicht wurde, 

anderenfalls verfallen die Aktienoptionen entschädigungslos. 
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Die Erfolgsziele bestehen in der absoluten Kursentwicklung der Aktie während der War-

tezeit. Wenn der volumengewichtete 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie der Gesell-

schaft bei Ablauf der Wartezeit mindestens 400% über dem Ausübungspreis liegt, ist 

das Erfolgsziel erreicht. 

 

Ausübbare Aktienoptionen können von den Bezugsberechtigten grundsätzlich innerhalb 

eines Ausübungszeitraums von drei Jahren ausgeübt werden. Der Ausübungszeitraum 

beginnt nach dem Zeitpunkt, zu dem die Wartezeit abgelaufen ist.  

Innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Ergebnisse des Jahres- oder Halb-

jahresabschlusses eines Geschäftsjahres können Aktienoptionen ausgeübt werden. 

 

Bei Ausübung der Aktienoptionen ist für jede zu beziehende Aktie der Ausübungspreis 

zu zahlen. Der „Ausübungspreis“ je Aktie entspricht dem volumengewichteten 6-Monats-

Durchschnittskurs der Aktie am Tag vor dem Ausgabezeit-raum. Der Mindestaus-

übungspreis entspricht mindestens dem geringsten Ausgabebetrag im Sinne von  

§ 9 Abs. 1 AktG. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sollen ermächtigt werden, die weiteren Einzelheiten der Ge-

währung und Erfüllung von Aktienoptionen, für die Ausgabe der Aktien aus dem Beding-

ten Kapital 2021/II sowie die weiteren Planbedingungen festzusetzen, darunter die Be-

handlung von Aktienoptionen, wenn Bezugsberechtigte bei Ablauf der Wartezeit aus 

dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder einem verbundenen Unter-

nehmen ausgeschieden sind. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass die vorgeschlagene Ermächtigung zur 

Ausgabe von Aktienoptionen an die Bezugsberechtigten in besonderem Maße geeignet 

ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz für die Bezugsberechtigten zu bewirken und da-

mit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer nachhaltigen Steigerung 

des Unternehmenswerts beizutragen. 

 

10. Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener 

Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

1. Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die 

Ermächtigung ist auf eigene Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapi-

tal von bis zu 10 % beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 

einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 

10. Juni 2026. 

 

2. Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesell-

schaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 
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a) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Er-

werb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs für Aktien glei-

cher Ausstattung um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

 

b) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der 

Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkos-

ten) den durchschnittlichen Schlusskurs an den zehn Börsenhandelstagen 

vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % 

über- oder unterschreiten. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vor-

sehen.  

 

3. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, 

die auf Grund dieser Ermächtigung oder früherer Ermächtigungen erworben wur-

den oder werden, neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder 

der Veräußerung über die Börse  

 

a) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb 

von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 

sowie beim Erwerb von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleis-

tung anzubieten;  

 

b) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an 

Dritte abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten. Beim Gebrauchmachen 

dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund ande-

rer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;  

 

c) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weite-

ren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapi-

talherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags 

der übrigen Nennbetragsaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezo-

gen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien be-

schränkt werden.  

 

Vorstehende Ermächtigungen, die die Verwendung der erworbenen eigenen Ak-

tien betreffen, können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder 

gemeinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene Ak-

tien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Er-

mächtigungen unter lit. a) und b) verwendet werden. Der Vorstand wird die Haupt-

versammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien oder 

Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag 
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des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde, 

jeweils unterrichten.  

 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 

2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 10 

 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf Grund einer Er-

mächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grund-

kapitals zu erwerben. 

 

Tagesordnungspunkt 10 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen 

Zeitraum von 5 Jahren beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die Lage 

versetzt werden, eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10 % 

des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG gestattet es, über den typischen Fall des Erwerbs und der Veräußerung über die 

Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung vorzunehmen. 

Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.  

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 

eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes 

Kaufangebot zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 

zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den 

durchschnittlichen Schlusskurs an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Ver-

öffentlichung eines öffentlichen Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschrei-

ten.  

 

Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die 

Verwendung der erworbenen Aktien beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in 

die Lage versetzen, im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Belange der 

Aktionäre flexibel auf die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. 

So kann der Vorstand die eigenen Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre wieder veräußern. Der Vorstand soll aber auch in die Lage versetzt werden, 

die erworbenen Aktien außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären zum Kauf 

anbieten zu können. Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen werden, ei-

gene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen, für den Erwerb 

von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder zum Zwe-

cke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft als Akquisitionswährung ver-

wenden zu können, ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten Kapital schaffen zu müs-

sen, was zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre führen würde. Der inter-

nationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 

Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 

daher die notwendige Flexibilität geben, um derartige sich bietende Gelegenheiten 

schnell und flexibel ohne Belastung der Liquidität der Gesellschaft ausnutzen zu können.  
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Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an ein-

zelne Aktionäre oder Dritte veräußert, dürfen die Aktien entsprechend der Regelung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der 

Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird 

dem Interesse der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-Verwässerung ihrer Beteili-

gung Rechnung getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es der Gesellschaft 

zu ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Be-

teiligungsnachfragen finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren zu können.  

 

Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eige-

nen Aktien können von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversamm-

lung eingezogen werden. Die Einziehung führt zu einer Herabsetzung des Grundkapi-

tals. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesell-

schaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Nennbetragsaktien beschließen, auch ohne 

dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung 

diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Ka-

pitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Nennbe-

tragsaktien am Grundkapital der Gesellschaft.  

 

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Er-

mächtigung informieren. 

 

11. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Vergütung von Aufsichtsratsmit-

gliedern) 

 

Im Wettbewerb um herausragende Persönlichkeiten zur Besetzung des Aufsichtsrats 

leistet eine angemessene und sachgerechte Vergütung einen wichtigen Beitrag. Vor 

dem Hintergrund stetig steigender Anforderungen an die Kontrolltätigkeit des Aufsichts-

rats und im Hinblick auf die Aufsichtsratsvergütungen vergleichbarer Unternehmen soll 

die Aufsichtsratsvergütung zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit angepasst werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zuge-

hörigkeit zum Aufsichtsrat eine Vergütung in Höhe von EUR 2.500,00. Aufsichts-

ratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 

angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer 

Aufsichtsratszugehörigkeit. 
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b) § 12 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

"Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zu-

gehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 2.500,00, 

zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahres. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Auf-

sichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten 

die Vergütung zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehö-

rigkeit." 

 

12. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Ort und Einberufung der Haupt-

versammlung) 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 13 der Satzung wie folgt neu zu fassen:  

 

"1.) Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder an 

einem deutschen Börsenplatz statt. 

 

2.) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand einberufen. 

 

3.) Die Einberufung der Hauptversammlung und die Bekanntmachung der Einberu-

fung erfolgen nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen." 

 

13. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Teilnahmerecht an der Hauptver-

sammlung) 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 14 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu 

zu fassen: 

 

1.) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden 

und ihren Aktienbesitz nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme 

an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nach-

weis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 

3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des  

21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung und der Nach-

weis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten  

Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. 

Der Vorstand kann in der Einberufung der Hauptversammlung eine kürzere, in Ta-

gen zu bemessene Anmeldefrist vorsehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts 

als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 
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2.) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt auch die nä-

heren Einzelheiten des Verfahrens, die er mit der Einberufung der Hauptversamm-

lung bekannt macht. 

 

3.) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten 

teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 

elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand 

bestimmt auch die näheren Einzelheiten des Verfahrens, die er mit der Einberu-

fung der Hauptversammlung bekannt macht. 

 

4.)  Aktionäre können sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Einzelheiten für die Erteilung dieser Voll-

machten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine 

Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 AktG bleibt unberührt." 

 

14. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Versammlungsleitung) 

 

§ 15 der Satzung der Gesellschaft soll der Gesellschaft eine größere Flexibilität bei der 

Auswahl des Versammlungsleiters der Hauptversammlung einräumen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 15 der Satzung der Gesellschaft wie 

folgt neu zu fassen: 

 

"§ 15 Leitung der Hauptversammlung 

 

1.) Die Leitung der Hauptversammlung übernimmt grundsätzlich der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, ein anderes Mitglied des 

Aufsichtsrats oder einen Dritten, der weder Vorstand der Gesellschaft noch beur-

kundender Notar der Hauptversammlung ist, zum Versammlungsleiter zu bestim-

men. 

 

2.) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- 

und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestim-

menden Weise zuzulassen. 
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3.)  Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt 

die Reihenfolge der Redner. Ferner kann er das Frage­ und Rederecht der Aktio-

näre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Ver-

sammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des 

einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festlegung 

der für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann 

der Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach 

weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden." 

 

15. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Beschlussfassung) 

 

Die Regelungen zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung sollen neu gefasst 

werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 

§ 16 der Satzung der Gesellschaft wird um die folgenden zwei Absätze erweitert:  

 

 

2.) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 

einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

gefasst, falls nicht das Gesetz oder diese Satzung zwingend etwas anderes 

vorschreiben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 

3.) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang keine Mehrheit im Sinne von  

Absatz 1.) erzielt, so findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwi-

schen den Vorgeschlagenen statt, denen im ersten Wahlgang die beiden 

größten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los." 

 

 

16. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen 

 

Einige Paragraphen der Satzung der Gesellschaft sollen zur Klarstellung angepasst wer-

den: 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor wie folgt zu beschließen: 

 

a) In § 1 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird das Wort "Satzungssitz" durch 

"Sitz" ersetzt. 
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b) § 3 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 der Satzung der Gesellschaft werden wie folgt neu 

gefasst: 

 

"Die Gesellschaft ist berechtigt, das gesamte Grundkapital in einer oder mehre-

ren Globalurkunden zu verbriefen. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 

ihrer jeweiligen Anteile ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach 

den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelas-

sen sind." 

 

c) In § 3 der Satzung der Gesellschaft wird folgender Abs. 6 neu eingefügt: 

 

"Im Fall der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden." 

 

d) In § 6 der Satzung der Gesellschaft wird das Wort "elektronischen" gestrichen.  

 

e) § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

"Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Person(en). Der Aufsichtsrat 

bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat 

kann ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands bestellen. Er kann stell-

vertretende Vorstandsmitglieder bestellen." 

 

f) In § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird der Verweis auf "§ 6 Abs. 2" 

durch "§ 8 Abs. 2" ersetzt. 

 

g) In § 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft werden die Wörter "fernschriftlich, 

fernkopiert, telegrafisch" durch "per Telefax" ersetzt. 

 

h) In § 11 Abs. 3 wird die Formulierung "oder sein Stellvertreter" durch ", im Falle 

seiner Verhinderung der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende" ersetzt. 

 

i) Im bisherigen § 17 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird die Formulie-

rung "in den ersten drei Monaten" durch "innerhalb der gesetzlichen Fristen" er-

setzt. 
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I.  Allgemeine Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung   

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. Juni 2021 wird mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genos-

senschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie (zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren 

Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vor-

schriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- 

und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 3328) nachfolgend "Covid-19-Ge-

setz" als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.  

 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die zur Teilnahme legitimierten Aktionäre oder deren 

Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 11. Juni 2021 ab 

14:00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://cogia.ag/de/investor-relations/ 

 

im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Eine physische Teil-

nahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktio-

näre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgen ausschließlich im Wege der elektronischen Brief-

wahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 

AktG ist nicht möglich.  

 

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter 

anderem ihre Aktionärsrechte ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Wider-

spruch zu Protokoll erklären. 

 

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, auch wenn das nach § 16 Abs. 2 Satz 1 der Sat-

zung erforderliche Quorum nicht vertreten ist.  
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II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts  

 

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der virtuellen Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre 

Aktien bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammel-

bank oder bei der  

 

Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

 

hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. 

 

Die Hinterlegung gilt auch dann, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für 

diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot ge-

halten werden. 

 

Die Hinterlegung hat spätestens bis zum 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zu erfolgen. 

 

Im Fall der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die darüber 

auszustellende Bescheinigung spätestens am zweiten Werktag nach Ablauf der Hinterle-

gungsfrist, also spätestens am 10. Juni 2021 bei der Gesellschaft bei folgender Adresse,  

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 

 

Cogia AG  

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 633 

E-Mail: anmeldung@better-orange.de 

 

Nach fristgerechter Hinterlegung bzw. fristgerechtem Zugang der Bescheinigung über die frist-

gerechte Hinterlegung bis spätestens 8. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ), werden den Aktionä-

ren die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der In-

ternetseite der Gesellschaft https://cogia.ag/de/investor-relations/ übersandt („HV-Ticket“). Wir 

bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Bescheinigung über die Hinterlegung 

an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder 

die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer eine Bescheinigung über die Hinterle-

gung erbracht hat.  
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III. Details zum Internetservice 

 

Ab 21. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ), steht auf der Internetseite der Gesellschaft  

https://cogia.ag/de/investor-relations/ der passwortgeschützte Internetservice zur Verfügung. 

Über diesen passwortgeschützte Internetservice können Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtig-

ten) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen 

Briefwahl ausüben und elektronisch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch gegen einen Beschluss der Haupt-

versammlung, jeweils wie nachfolgend in den Abschnitten IV., VI., VII. näher beschrieben, 

einlegen. Die für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice erforderlichen indivi-

dualisierten Zugangsdaten werden nach Zugang der Bescheinigung über die Hinterlegung zu-

gesandt („HV-Ticket“). 

 

IV. Verfahren für die Stimmabgabe  

 

Bevollmächtigung  

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. 

durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Intermediär ausüben zu lassen. Auch in diesem 

Fall ist für eine rechtzeitige Legitimierung zur Teilnahme mittels der Vorlage der Bescheinigung 

über die Hinterlegung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen.  

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmäch-

tigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des Nachweises 

der Bevollmächtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis zum 10. Juni 2021, 

24:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen: 

 

Cogia AG 

c/o Better Orange IR & HV AG  

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 

E-Mail: cogia@better-orange.de  

 

oder ab dem 21. Mai 2021 über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter https://cogia.ag/de/investor-relations/ gemäß den dafür vorgese-

henen Verfahren in der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 2021 übermittelt, geändert 

oder widerrufen werden.  
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Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 

Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt 

wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft  

https://cogia.ag/de/investor-relations/ bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 

2021 zum Download zur Verfügung. 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten 

auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesell-

schaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erüb-

rigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann 

ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten 

Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

 

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern 

oder sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen richten 

sich das Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächtigung nach besonderen Rege-

lungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende Aktionärsver-

einigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Person oder Institution, um Näheres zu 

erfahren.   

 

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie kön-

nen das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweili-

gen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.  

 

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt vo-

raus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält 

 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Vollmacht an die durch die Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch in diesem Fall ist die ordnungsge-

mäße Legitimierung zur Teilnahme, wie vorstehend im Abschnitt II. beschrieben, erforderlich.  

 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, 

Telefax oder E-Mail an die vorstehend in diesem Abschnitt IV. genannte Anschrift, Telefax-

Nummer oder E-Mail-Adresse bis zum 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) oder ab dem  

21. Mai 2021 über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter https://cogia.ag/de/investor-relations/ gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 

bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 11. Juni 2021 erteilt, 

geändert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internet-

seite der Gesellschaft https://cogia.ag/de/investor-relations/ bei den Angaben zur ordentlichen 

Hauptversammlung 2021 zum Download zur Verfügung.  

 

https://cogia.ag/de/investor-relations/
http://www.softing.com/hauptversammlung
http://www.softing.com/hauptversammlung
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Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen 

diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimm-

rechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; 

sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine aus-

drückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder vor der Hauptversamm-

lung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

von Aktionären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten 

zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des 

Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 

dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung.  

 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl  

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der Briefwahl auf elektronischem Weg unter 

Nutzung des passwortgeschützten Internetservice abgeben. Auch in diesem Fall ist die ord-

nungsgemäße Anmeldung, wie vorstehend im Abschnitt II. beschrieben, erforderlich. 

 

Briefwahlstimmen können ab dem 21. Mai 2021 über den passwortgeschützten Internetser-

vice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://cogia.ag/de/investor-relations/ gemäß 

den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Haupt-

versammlung am 11. Juni 2021 abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

 

Die Abgabe von Stimmen durch die elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die 

in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie  

etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegen-

anträge und Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt.  

 

V. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet 

 

Zur Teilnahme legitimierte Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Ver-

sammlung am 11. Juni 2021, ab 14:00 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft 

https://cogia.ag/de/investor-relations/im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton 

verfolgen.  

 

Nach fristgerechter Hinterlegung bzw. fristgerechtem Zugang der Bescheinigung über die frist-

gerechte Hinterlegung , wie vorstehend unter Abschnitt II. beschrieben, werden den Aktionä-

ren die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice auf der In-

ternetseite der Gesellschaft https://cogia.ag/de/investor-relations/ übersandt („HV-Ticket“).  
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Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des § 118 Abs. 

1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). 

 

VI. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung  

 

Zur Teilnahme legitimierte Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht im 

Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungserteilung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über den pass-

wortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft https://cogia.ag/de/in-

vestor-relations/ gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren von Beginn der virtuellen Haupt-

versammlung am 11. Juni 2021 an bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung gemäß 

§ 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz Widerspruch gegen einen 

Beschluss der Hauptversammlung zu erklären. 

 

VII. Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 

127, 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Covid-19-Gesetz 

 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 

4 Covid-19-Gesetz 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können ver-

langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter 

elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesell-

schaft unter der nachstehenden Adresse gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 Covid-19-Gesetz spätes-

tens am 27. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein. 

 

postalisch:  

Vorstand der Cogia AG  

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

 

elektronisch (mit qualifizierter elektronischer Signatur):  

cogia@better-orange.de 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten werden. 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
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Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

https://cogia.ag/de/investor-relations/ bekannt gemacht. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG 

i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz 

 

Aktionäre können Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) gegen einen Vorschlag 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Wahl-

vorschläge an die Gesellschaft übersenden.  

 

Wahlvorschläge von Aktionären sowie Gegenanträge, die bis spätestens 27. Mai 2021 

24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse, Telefax-

Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind, werden, soweit die übrigen Voraussetzun-

gen für eine Veröffentlichungspflicht nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind, unverzüglich nach 

ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung auf 

der Internetseite der Gesellschaft https://cogia.ag/de/investor-relations/ bei den Angaben zur 

ordentlichen Hauptversammlung 2021 zugänglich gemacht:  

 

postalisch:  

 

Vorstand der Cogia AG  

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

 

per Telefax +49 (0) 89 / 88 96 906-55 

 

elektronisch: cogia@better-orange.de 

 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen Gegenanträgen und Wahlvorschlä-

gen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  

 

Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht.  

 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

gestellt werden. Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder 

§ 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz als 

in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 

unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet 

ist. Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Wahl-

vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. Sollten die 
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Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich 

insoweit die Gegenanträge oder (abweichende) Wahlvorschläge erledigt. 

 

Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 

Covid-19-Gesetz  

 

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen Hauptversamm-

lung am 11. Juni 2021 kein Auskunftsrecht. Stattdessen haben Sie das Recht, im Wege der 

elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz). 

 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. 

Er kann insbesondere Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen, wenn ihm dies sinn-

voll erscheint. 

 

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis spätestens 

9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) über den passwortgeschützten Internetservice auf der In-

ternetseite der Gesellschaft unter https://cogia.ag/de/investor-relations/ oder per E-Mail an  

cogia@better-orange.de einzureichen. 

 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 

 

VIII. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 3.000.000 auf den Inhaber lautende Nenn-

betragsaktien. Je EUR 1,00 Nennbetrag der Aktien gewähren in der Hauptversammlung eine 

Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 3.000.000 Stimmrechte. Die 

Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.  

 

IX. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der 

 Gesellschaft/Unterlagen 

 

Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen und Anträge von Aktionären so-

wie weitere Informationen sind ab Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://cogia.ag/de/investor-relations/ bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 

2021 zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 

derselben Internetadresse bekannt gegeben. 

 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Un-

terlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://cogia.ag/de/investor-relations/ bei 

den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 zugänglich sein. 
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X. Hinweise zum Datenschutz  

 

Die Cogia AG verarbeitet als "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grund-

verordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung perso-

nenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, An-

schrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Ein-

trittskarte („HV-Ticket“) und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten, Einwahldaten 

zum passwortgeschützten Internetservice) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Da-

tenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer 

Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen und einen rechtmäßigen 

und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung si-

cherzustellen. Soweit die Cogia AG  diese Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen 

Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr Depot führende Bank diese personenbezogenen 

Daten an die Cogia AG. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertre-

ter ist für die Durchführung der virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechts-

grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO i.V.m.  

§§ 123, 129, 135 AktG. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Cogia AG  verschiedene 

Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, die zur Aus-

führung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten 

diese Daten ausschließlich nach Weisung der Cogia AG. Im Übrigen werden personenbezo-

gene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärs-

vertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl.  

§ 129 Abs. 4 AktG). 

 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder 

die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher 

oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend wer-

den die personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben 

Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer per-

sonenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder 

die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu er-

halten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, 

haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 
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Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden Kontakt-

daten der Cogia AG geltend machen: 

 

Cogia AG 

Poststr. 2-4  

60329 Frankfurt am Main  

oder Telefax: +49 (0) 69 264 8485-29 

oder E-Mail: info@cogia.de 

 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den  

Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Cogia AG ist wie folgt erreichbar: 

 

Cogia AG 

Poststr. 2-4  

60329 Frankfurt am Main  

oder Telefax: +49 (0) 69 264 8485-29 

oder E-Mail: info@cogia.de 

 

 

 

Frankfurt am Main, im Mai 2021 

Cogia AG 

 

Der Vorstand  

 


